
 
Friedhofsordnung  

für die Friedhöfe der Evang.-Luth. Kirchgemeinde Taucha - Dewitz - Sehlis vom 
1.5.1994 (Auszug)  

 
§ 1 Leitung und Verwaltung der Friedhöfe  

1) Die Friedhöfe in Taucha, Dewitz und Sehlis stehen in Eigentum 
und Trägerschaft dir Ev .-Luth. Kirchgemeinde Taucha.  

§ 2 Benutzung der Friedhöfe  
1) Die Friedhöfe sind bestimmt zur Bestattung aller Personen, die bei 

ihrem Ableben ihren Wohnsitz im Bereich der politischen 
Gemeinde Taucha hatten oder ein Recht auf Bestattung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen.  

2) Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des 
Friedhofsträgers.  

§ 5 Verhalten auf dem Friedhof  
1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend 

zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu 
befolgen.  

2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und 
Verantwortung Erwachsener betreten.  

3) Auf dem Friedhof ist nicht gestattet:  
- die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren,  
- an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung an 

Werktagen störende Arbeiten auszuführen,  
- Abraum und Abfälle usw. außerhalb der dafür bestimmten 

Plätze abzulegen,  
- Hunde mitzuführen,  
- Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb von 

Bestattungen ohne Genehmigung zu halten.  

§ 6 Gebühren  
1) Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen werden 

Gebühren nach der kirchenaufsichtlich bestätigten 
Gebührenordnung erhoben.  

§ 7 Bestattungen  
1) Den Zeitpunkt für eine Bestattung legt der Friedhofsträger im 

Einvernehmen mit den Angehörigen fest.  

§ 9 Anmeldung der Bestattung  
1) Die Bestattung ist bei dem Friedhofsträger unter Vorlage der 

Bescheinigung des Standesamtes für die Beurkundung des 
Todesfalles oder eines Beerdigungserlaubnisscheines der 
Ordnungsbehörde rechtzeitig anzumelden. Wird die Bestattung in 
einer vorzeitig erworbenen Grabstätte beantragt, ist das 
Nutzungsrecht nachzuweisen.  

§ 20 Vergabebestimmungen  
1) Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in dieser 

Ordnung aufgestellten Bedingungen vergeben. Die Grabstätten 
bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen bestehen nur 
zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser Ordnung. Der 
Nutzungsberechtigte erwirbt kein Eigentum an der Grabstätte.  

2) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muß der künftige Nut-
zungsberechtigte das Nutzungsrecht beim Friedhofsträger be-
antragen.  

3) Die Vergabe von Nutzungsrechten wird abhängig gemacht von 
der schriftlichen Anerkennung dieser Ordnung.  

4) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, dem Friedhofsträger 
Veränderungen seiner Wohnanschrift unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.  

§ 21 Herrichten, Instandhalten und Abräumen der Grabstätte  
1) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege der Grabstätte ist der 

Nutzungsberechtigte verpflichtet. Die Verpflichtung endet mit 
Ablauf des Nutzungsrechtes.  

2) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, nach Ablauf der 
Nutzungszeit die Grabstätte zu beräumen.  

 

4) Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach Erwerb der 
Nutzungsrechte hergerichtet werden.  

5) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder 
gepflegt, hat der Nutzungsberechtigte auf schriftliche Auf-
forderung des Friedhofsträgers die Grabstätte innerhalb einer 
jeweils festzusetzenden Frist in Ordnung zu bringen. Ist der 
Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein 
sechswöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Bleibt die 
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, wird 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten die Reihengrabstätte 
abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Bei Wahlgrabstätten kann 
der Friedhofsträger die Grabstätten auf Kosten des jeweils 
Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das 
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen.  

6) Bäume und Sträucher auf der Grabstätte dürfen nur mit Zu-
stimmung des Friedhofsträgers verändert oder beseitigt wer-
den. Bäume auf Gräbern sind bis zu einer Höhe von 1,50 m 
zulässig. Gepflanzte Bäume gehen in das Eigentum des Fried-
hofs über.  

7) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämp-
fungsmitteln sowie Kochsalz bei der Grabpflege ist verboten.  

8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in 
sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in 
Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken und Grabschmuck, 
ferner in Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, 
die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. 
Ausgenommen sind Steckvasen und Markierungszeichen.  

§ 24 Genehmigungspflicht für Grabmale  
1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der 

vorherigen rechtzeitigen schriftlichen Genehmigung durch den 
Friedhofsträger. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht 
nachzuweisen. Antragsberechtigt ist alleine der 
Nutzungsberechtigte.  

§ 25 Instandsetzung der Grabmale  
1) Die Grabmale und sonstige baulichen Anlagen sind dauernd in 

ordnungsgemäßem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Verantwortlich dafür ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.  

2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen gefährdet, ist der 
Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe durch 
zugelassene Steinmetze zu schaffen. Der Nutzungsberechtigte 
haftet für den Schaden, der von einem nicht verkehrssicheren 
Grabmal ausgehen kann.  

3) Der Friedhofsträger ist verpflichtet, nach Beendigung der 
Frostperiode im Frühjahr Grabmale/Grabmalteile und sonstige 
bauliche Anlagen auf Verkehrssicherheit zu prüfen bzw. 
überprüfen zu lassen.  

4) Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auf-
forderung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden an-
gemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, dies 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu tun oder das Grabmal 
nach Ablauf von drei Monaten von der Grabstätte zu entfernen.  

5) Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen sofort treffen.  

§ 27 Entfernen von Grabmalen  
1) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes sind die Grabmale, deren 

Fundamente und sonstige bauliche Anlagen durch den Nut-
zungsberechtigten zu entfernen. Sind die Grabmale, deren 
Fundamente und sonstige bauliche Anlagen nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Ablauf der Nutzungsrechte entfernt,  



ist der Friedhofsträger berechtigt, sie zu entfernen und darüber zu 
verfügen. Die dem Friedhofsträger entstehenden Kosten trägt der 
Nutzungsberechtigte.  

2) Vor Ablauf des Nutzungsrechtes dürfen Grabmale nur mit 
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Friedhofsträgers entfernt 
werden.  

§ 30 Übergang von Rechten an Grabwahlstätten  
1) Der Nutzungsberechtigte kann sein Nutzungsrecht nur einem 

Berechtigten der eigenen verwandtschaftlichen Linie übertragen. 
Zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche 
Erklärungen des bisherigen und des neuen Nutzungsberechtigten 
sowie die schriftliche Genehmigung des Friedhofsträgers 
erforderlich.  

2) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber 
für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag 
übertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Übertragenden 
wirksam wird.  

3) Wird bis zum Ableben des Nutzungsberechtigten keine derartige 
Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender 
Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten über: Ehegatte, eheliche, nichteheliche u. 
Adoptivkinder, Stiefkinder, Enkel, Eltern, leibliche Geschwister 
u. Stiefgeschwister.  

§ 39 Grabstättengestaltung  
1) Die Bepflanzung der Grabstätten erfolgt mit bodenbedekkenden 

ausdauernden und standortgemäßen Stauden und/oder Gehölzen, 
die das Grabmal nicht verdecken, andere Grabstätten nicht 
beeinträchtigen und die Grabfläche nicht wesentlich überschreiten 
dürfen.  

 

Taucha, am 1.5.1994  

 

4) Besteht der Wunsch nach Wechselbepflanzung, kann in die 
Grundbepflanzung ein bis zu 10 % der Gesamtfläche ein-
nehmender stets symmetrisch auf der Grabfläche angeordneter 
Bereich zu Akzentversetzung vorgesehen werden.  

5) Die Ablage von Schnittblumen erfolgt in bodenbündig ein-
gelassenen Steckvasen.  

6) Nicht gestattet sind auf der Grabfläche:  
- das Aufstellen von Pflanzschalen, -kübeln und -kästen sowie 

von zusätzlichem Grabschmuck aus nichtverrottbarem 
Material,  

- das Aufbewahren von Gefäßen, Geräten u. a.,  
- das Verwenden von Einmachgläsern, Blechdosen und der-  
- gleichen als Vasen,  
- das Aufstellen von Rankgerüsten, Gittern, Pergolen und 

ähnlichen Baulichkeiten von Sitzgelegenheiten,  
- das Abdecken der Grabstätte mit Platten, Kies, Folien und 

anderen den Boden verdichtenden Materialien sowie mit Torf, 
Deckreisig oder nur mit Erde und ohne Bepflanzung, - die 
Verwendung von gefärbter Erde,  

- individuelle Einfassungen und Unterteilungskanten aus  
- Pflanzen, Holz, Metall, Stein, Steinersatz, Kunststein, Glas, 

Kunststoff usw. sowie die Unterteilung der Grabstätte mit 
Formstücken oder Platten u. ä.  

§ 41 Haftung  
1) Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nicht 

ordnungsgemäße Benutzung des Friedhofes, seiner Anlagen und 
Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder durch 
höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhuts- 
und Überwachungspflichten.  

Der Friedhofsträger 
(Vorsitzender)  




